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Pressemitteilung 

Unterliegt ein Taschenrechner einem Benutzungsverbot am 
Steuer?   

Handelt es sich bei einem elektronischen Taschenrechner um ein elekt-
ronisches Gerät, das - wie beispielsweise auch ein Mobiltelefon - der 
Information dient oder zu dienen bestimmt ist? Diese Rechtsfrage 
möchte der 4. Senat für Bußgeldsachen des Oberlandesgerichts Hamm  
bejahen. Damit würde er allerdings von einer Entscheidung des Ober-
landesgerichts Oldenburg abweichen, weshalb er mit Beschluss vom 
15.08.2019 die Frage gemäß § 121 Abs. 2 Gerichtsverfassungsgesetz 
(GVG) zur Beantwortung dem Bundesgerichtshof vorgelegt hat. 
 
Der betroffene Immobilienmakler aus dem Kreis Soest befuhr im Mai 
2018 eine Straße in Erwitte, auf der die Höchstgeschwindigkeit auf 50 
km/h beschränkt war. Während der Fahrt hielt er einen Taschenrechner 
in der rechten Hand in der Höhe des Lenkrads und berechnete mit die-
sem die Provision für einen anstehenden Kundentermin. Von einer 
Messstelle des Kreises Soest wurde der Betroffene mit einer Geschwin-
digkeit von 63 km/h gemessen und fotografiert. 
 
Das Amtsgericht Lippstadt hat mit Urteil vom 11.02.2019 
(Az. 7 Owi 181/18) gegen den Betroffenen wegen fahrlässiger Über-
schreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in Tateinheit mit ver-
botswidriger Benutzung eines Mobiltelefons als Kraftfahrzeugführer eine 
Geldbuße von 147,50 Euro verhängt. Dabei hat es die Auffassung ver-
treten, dass die Nutzung eines Taschenrechners in der zuvor beschrie-
benen Art gegen das Benutzungsverbot nach § 23 Abs. 1a der Straßen-
verkehrsordnung (StVO) verstoße. 
 
Gegen dieses Urteil wendet sich der betroffene Immobilienmakler mit 
seiner Rechtsbeschwerde. Er vertritt unter Hinweis auf eine Entschei-
dung des Oberlandesgerichts Oldenburg vom 25.06.2018 
(Az. 2 Ss (OWi) 175/18) die Ansicht, ein Taschenrechner unterfalle nicht 
der vorgenannten Verbotsnorm. 
 
Der 4. Strafsenat des Oberlandesgerichts Hamm teilt diese Auffassung 
nicht. Dass es sich bei einem elektronischen Taschenrechner - so der 
Senat - um ein elektronisches Gerät handele, bedürfe keiner näheren 
Erläuterung. Dabei diene ein solcher Taschenrechner im Sinne von § 23 
Abs. 1a Nr. 1 S. 1 StVO aber auch der Information oder sei hierzu be-
stimmt. Denn bei der Durchführung einer Rechenoperation mittels eines 
elektronischen Taschenrechners informiere sich der Nutzer über deren 
Ergebnis, etwa – wie vorliegend – welchen Betrag die Provision auf der 
Basis eines bestimmten Verkaufspreises und einer bestimmten prozen-
tualen Maklercourtage ausmache. Daneben sei zu sehen, dass eine 
elektronischer Taschenrechner als Informationsgerät einen Ausschnitt 
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dessen leiste, was auch ein in § 23 Abs. 1a S. 2 StVO ausdrücklich ge-
nanntes Mobiltelefon könne. Der von der Regelung des § 23 Abs. 1a 
S. 1 StVO verfolgte Zweck, den Gefahren zu begegnen, die von dem 
Aufnehmen des elektronischen Geräts und der nutzungsbedingten Ab-
lenkung des Betroffenen vom Verkehrsgeschehen ausgehen würden, 
werde auch bei dem Verbot der Nutzung eines aufgenommenen elekt-
ronischen Taschenrechners erreicht.  
 
Deshalb möchte der Senat das Urteil des Amtsgerichts Lippstadt im Er-
gebnis bestätigen und die Rechtsbeschwerde des Betroffenen verwer-
fen. Da aber das Oberlandesgericht Oldenburg an seiner Auffassung 
festhält, dass ein Taschenrechner nicht der Verbotsnorm des § 23 
Abs. 1a StVO unterfällt, legt der Senat die Rechtsfrage dem Bundesge-
richtshof zur Entscheidung vor. 
 
Beschluss des 4. Senats für Bußgeldsachen des Oberlandesgerichts 
Hamm vom 15.08.2019 (Az. III – 4 RBs 191/19, OLG Hamm). 
  
Der Beschluss ist in anonymisiertem Volltext unter www.nrwe.de abruf-
bar.  
  
Martin Brandt, Pressedezernent 
 

Hinweise der Pressestelle:   

 

§ 121 Abs. 1 und 2 GVG lautet wie folgt: 

(1) Die Oberlandesgerichte sind in Strafsachen ferner zuständig für die Verhandlung 

und Entscheidung über die Rechtsmittel: 

1. der Revision gegen 

 a) die mit der Berufung nicht anfechtbaren Urteile des Strafrichters; 

 b) die Berufungsurteile der kleinen und großen Strafkammern; 

 c) die Urteile des Landgerichts im ersten Rechtszug, wenn die Revision aus-

schließlich auf die Verletzung einer in den Landesgesetzen enthaltenen Rechts-

norm gestützt wird; 

2. der Beschwerde gegen strafrichterliche Entscheidungen, soweit nicht die Zustän-

digkeit der Strafkammern oder des Bundesgerichtshofes begründet ist; 

3. der Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen der Strafvollstreckungskammern 

nach den § 50 Abs. 5, §§ 116, 138 Abs. 3 des Strafvollzugsgesetzes und der Jugend-

kammern nach § 92 Abs. 2 des Jugendgerichtsgesetzes. 

(2)  Will ein Oberlandesgericht bei seiner Entscheidung 

1. nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder Buchstabe b von einer nach dem 1. Ap-

ril 1950 ergangenen Entscheidung, 
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2. nach Absatz 1 Nummer 3 von einer nach dem 1. Januar 1977 ergangenen Entschei-

dung oder 

3. nach Absatz 1 Nummer 2 über die Erledigung einer Maßregel der Unterbringung in 

der Sicherungsverwahrung oder in einem psychiatrischen Krankenhaus oder über die 

Zulässigkeit ihrer weiteren Vollstreckung von einer nach dem 1. Januar 2010 ergan-

genen Entscheidung 

eines anderen Oberlandesgerichtes oder von einer Entscheidung des Bundesgerichts-

hofes abweichen, so hat es die Sache dem Bundesgerichtshof vorzulegen.  

 

§ 23 Abs. 1a S. 1 und 2 StVO lautet wie folgt: 

Wer ein Fahrzeug führt, darf ein elektronisches Gerät, das der Kommunikation, Infor-

mation oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist, nur benutzen, wenn 

 1. hierfür das Gerät weder aufgenommen noch gehalten wird und 

 2. entweder 

  a) nur eine Sprachsteuerung und Vorlesefunktion genutzt wird oder 

b) zur Bedienung und Nutzung des Gerätes nur eine kurze, den Straßen-, Verkehrs-

, Sicht- und Wetterverhältnissen angepasste Blickzuwendung zum Gerät bei gleich-

zeitig entsprechender Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen erfolgt oder erfor-

derlich ist. 

Geräte im Sinne des Satzes 1 sind auch Geräte der Unterhaltungselektronik oder 

Geräte zur Ortsbestimmung, insbesondere Mobiltelefone oder Autotelefone, Be-

rührungsbildschirme, tragbare Flachrechner, Navigationsgeräte, Fernseher oder 

Abspielgeräte mit Videofunktion oder Audiorekorder. 

  

  


